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Sportlärmuntersuchung zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 7 der Gemeinde Talkau 

 

1 Planungsvorhaben und Aufgabenstellung 
 
Die Gemeinde Talkau hat die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 7 beschlossen mit dem 
Ziel, den vorhandenen Sportplatz einschließlich Tennisplatz am Kankelauer Weg planungs-
rechtlich zu sichern.  
 
Übersichts- und Lagepläne, Luftbildaufnahmen, ein Auszug aus dem Flächennutzungsplan 
und der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 7 (Stand 03.09.2013) sind als Anlage 1 – 6 beige-
fügt. 
 
Unser Büro wurde beauftragt, die vom Plangeltungsgebiet ausgehenden Sportlärmimmissio-
nen in der Umgebung zu ermitteln und zu beurteilen. 
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2 Beurteilungsverfahren 
 
2.1 Allgemeine Ausführungen  
 
Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind Lärmimmissionen in der Abwägung der öffentli-
chen und privaten Belange zu berücksichtigen, sofern sie nicht unerheblich und damit zu 
vernachlässigen sind.  
 
Gesetzliche Grundlagen für die Belange des Schallschutzes in der Bauleitplanung ergeben 
sich aus dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) [1] und dem Baugesetzbuch 
(BauGB) [2]. Neben dem Trennungsgebot nach § 50 BImSchG1) beurteilt sich die Rechtmä-
ßigkeit der konkreten planerischen Lösung primär nach den Maßstäben des Abwägungsge-
botes gemäß § 1 Nr. 5, Nr. 6 und Nr. 7 BauGB (Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt, 
allgemeine Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, umweltbezogene 
Auswirkungen). 
 
Die DIN 18005-1 "Schallschutz im Städtebau" vom Juli 2002 [3] gibt Hinweise zur Berück-
sichtigung des Schallschutzes bei der städtebaulichen Planung. Die Vorgängernorm wurde 
einschließlich des heute noch geltenden Beiblattes 1 [4] vom Mai 1987 durch Erlass als In-
strumentarium für die Bauleitplanung eingeführt. Das Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 enthält Ori-
entierungswerte für Lärmeinwirkungen (differenziert nach verschiedenen Lärmquellenarten), 
um die mit der Eigenart des betreffenden Baugebietes oder der betreffenden Baufläche ver-
bundene Erwartung auf angemessenen Schutz vor Lärmbelastungen zu erfüllen.  
 
Die DIN 18005-1 verweist darüber hinaus auf Berechnungsvorschriften sowie spezifische 
Verordnungen, Vorschriften und Richtlinien, die in bau- bzw. immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungs- und Überwachungsverfahren auf der verwaltungsrechtlichen Vollzugsebene 
mit eigenen Immissionsanforderungen angewendet werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flä-

chen einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf ausschließlich oder überwiegend 
dem Wohnen dienende Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete soweit wie möglich vermieden 
werden. 
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2.2 Sportlärmimmissionen 
 
Die vom Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 7 ausgehenden Geräusche fallen in den 
Anwendungsbereich der Sportanlagenlärmschutzverordnung (18. BImSchV)“ [5]. Dieses Re-
gelwerk gilt für die Errichtung, die Beschaffenheit und den Betrieb von Sportanlagen, soweit 
sie zum Zwecke der Sportausübung betrieben werden und einer Genehmigung nach 
§ 4 BImSchG nicht bedürfen. Zur Sportanlage zählen auch Einrichtungen, die mit der Sport-
anlage in einem engen räumlichen und betrieblichen Zusammenhang stehen. Zur Nutzungs-
dauer der Sportanlage gehören auch die Zeiten des An- und Abfahrverkehrs sowie des Zu- 
und Abgangs. Den Sportanlagen sind folgende bei bestimmungsgemäßer Nutzung auftre-
tende Geräusche zuzurechnen: 
 
● Geräusche durch technische Einrichtungen und Geräte 
● Geräusche durch die Sporttreibenden 
● Geräusche durch die Zuschauer und sonstigen Nutzer 
● Geräusche, die von Parkplätzen auf dem Anlagengelände ausgehen. 
 
Nach der 18. BImSchV werden Beurteilungspegel bestimmt als Mittelwert für die Summe der 
in den Beurteilungszeiten einwirkenden Sportlärmimmissionen. In die Berechnung der Beur-
teilungspegel fließen die Höhe der Lärmimmissionen, die Einwirkzeit und -dauer, die Impuls-
haltigkeit und die Ton-/Informationshaltigkeit ein.  
 
Enthält das zu beurteilende Geräusch Impulse und/oder auffällige Pegeländerungen, ist ein 
Impulszuschlag zu berücksichtigen. Bei Geräuschen durch die menschliche Stimme ist, so-
weit sie nicht technisch verstärkt ist, kein Impulszuschlag anzuwenden.  
 
Für Ton- und Informationshaltigkeit ist je nach Auffälligkeit ein Zuschlag von 3 dB oder 6 dB 
zu vergeben. Dieser Zuschlag ist in der Regel nur bei Lautsprecherdurchsagen oder bei  
Musikwiedergaben anzuwenden. 
 
Die für die Beurteilung maßgeblichen Immissionsorte liegen nach der 18. BImSchV  
 
● bei bebauten Flächen 0,5 m vor dem geöffneten, vom Lärm am stärksten betroffenen 

Fenster eines zum dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmten Raumes einer 
Wohnung oder einer sonstigen schutzbedürftigen Einrichtung 

 
● bei unbebauten Flächen, die aber mit zum Aufenthalt von Menschen bestimmten Ge-

bäuden bebaut werden dürfen, an dem am stärksten betroffenen Rand der Fläche, an 
dem nach dem Bau- und Planungsrecht Gebäude mit zu schützenden Räumen erstellt 
werden dürfen.  
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Die Beurteilungszeiten sind wie folgt aufgeteilt: 
 

 
Tag  

außerhalb der  
Ruhezeiten 

Tag 
innerhalb der  
Ruhezeiten 

Nacht 

Werktage 
08:00 - 20:00 Uhr 
Beurteilungszeit  

12 Stunden 

06:00 - 08:00 Uhr 
20:00 - 22:00 Uhr 
Beurteilungszeit  

jeweils 2 Stunden 

22:00 - 06:00 Uhr 
Beurteilungszeit ist die 

ungünstigste volle 
Stunde 

Sonn-/Feiertage 

09:00 - 13:00 Uhr 
15:00 - 20:00 Uhr 
Beurteilungszeit  

9 Stunden 

07:00 - 09:00 Uhr 
13:00 - 15:00 Uhr 
20:00 - 22:00 Uhr 
Beurteilungszeit  

jeweils 2 Stunden 

22:00 - 07:00 Uhr 
Beurteilungszeit ist die 

ungünstigste volle 
Stunde 

 
Die Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV betragen:  
 

Einwirkungsorte 
Tag 

außerhalb der 
Ruhezeiten 

Tag 
innerhalb der 
Ruhezeiten 

Nacht 

 dB(A) dB(A) dB(A) 

Reine Wohngebiete 50 45 35 

Allgemeine Wohngebiete 55 50 40 

Mischgebiete 60 55 45 

Gewerbegebiete 65 60 50 

 
Einzelne Geräuschspitzen sollen die oben genannten Immissionsrichtwerte tagsüber um 
nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nachtzeit um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. 
 
Die Ruhezeit von 13:00 bis 15:00 Uhr an Sonn- und Feiertagen ist nur zu berücksichtigen, 
wenn die Nutzungsdauer der Sportanlage in der Zeit von 09:00 bis 20:00 Uhr 4 Stunden oder 
mehr beträgt. Beträgt die gesamte Nutzungszeit der Sportanlage sonn-/feiertags weniger als 
4 Stunden und fallen mehr als 30 Minuten der Nutzungszeit in die Zeit von 13:00 - 15:00 Uhr, 
dann gilt als Beurteilungszeit ein Zeitabschnitt von 4 Stunden, der die volle Nutzungszeit um-
fasst. 
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Die Art der in der obigen Tabelle bezeichneten Gebiete ergibt sich aus den Festsetzungen in 
den Bebauungsplänen. Gebiete, für die keine Festsetzungen bestehen, sind entsprechend 
der Schutzbedürftigkeit zu beurteilen. Weicht die tatsächliche bauliche Nutzung erheblich 
von der im Bebauungsplan festgesetzten Nutzung ab, so ist von der tatsächlichen baulichen 
Nutzung unter Berücksichtigung der vorgesehenen baulichen Entwicklung des Gebietes 
auszugehen. 
 
Bei besonderen Ereignissen und Veranstaltungen, die an höchstens 18 Kalendertagen eines 
Jahres und damit selten auftreten, soll gemäß 18. BImSchV die zuständige Behörde von 
einer Festsetzung von Betriebszeiten absehen, wenn die Geräuschimmissionen die Immissi-
onsrichtwerte um nicht mehr als 10 dB(A), keinesfalls aber die folgenden Höchstwerte über-
schreiten: 
 

Tag 
außerhalb  

der Ruhezeiten 

Tag 
innerhalb  

der Ruhezeiten 
Nacht 

dB(A) dB(A) dB(A) 

70 65 55 

 
Einzelne Geräuschspitzen sollen diese Werte tagsüber um nicht mehr als 20 dB(A) und in 
der Nachtzeit um nicht mehr als 10 dB(A) überschreiten. 
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3 Berechnungsverfahren und Immissionsorte 
 
Die von Sportanlagen ausgehenden Lärmimmissionen lassen sich durch Schallausbrei-
tungsberechnungen ermitteln. Ausgehend von den Schallemissionen der Nutzungen werden 
die Immissionspegel in Abhängigkeit der Entfernungen zwischen den Schallquellen und den 
Immissionsorten bestimmt.  
 
Auf der Grundlage des digital zur Verfügung gestellten Lageplanes wird mit dem Programm 
LIMA, Version 9.01 ein Modell zur Simulation der Schallausbreitung erstellt. Die Schallaus-
breitungsberechnungen erfolgen für alle Schallquellen mit Summenpegeln bei der Ausbrei-
tungsfrequenz 500 Hz. Die Dämpfung aufgrund des Bodeneffektes Agr wird nach Abschnitt 
7.3.2 der DIN ISO 9613-2 [6] berechnet. Dieses Berechnungsverfahren ist identisch mit dem 
der mittlerweile zurückgezogenen VDI 2714 „Schallausbreitung im Freien“ vom Januar 1988, 
auf die die 18. BImSchV noch verweist. 
 
Die Schallausbreitungsberechnungen erfolgen für die in der Anlage 7 mit IO 1 – IO 3 ge-
kennzeichneten Immissionsorte. Die folgende Tabelle fasst die Nutzungen, Schutzbedürftig-
keiten und Immissionsrichtwerte zusammen: 
 

Immissions- 
orte 

Nutzung 
Immissionshöhe 

Schutzbe- 
dürftigkeit 

Immissions- 
richtwerte1) 

IO 1 
Bundesstraße 16 

Wohnhaus 
1. OG (5,5 m) 

Mischgebiet2) 60 / 55 / 45 dB(A) 

IO 2 
Bundesstraße 15 

Wohnhaus 
1. OG (5,5 m) 

Mischgebiet2) 60 / 55 / 45 dB(A) 

IO 3 
Birkenweg 3 

Wohnhaus 
1. OG (5,5 m) 

Allgemeines  
Wohngebiet3) 55 / 50 / 40 dB(A) 

 
1) Tag außerhalb der Ruhezeiten / Tag innerhalb der Ruhezeiten / Nacht  
2) Es besteht kein rechtskräftiger Bebauungsplan. Die Wohnhäuser an der Bundesstraße liegen im Außenbe-

reich nach § 35 BauGB. Es ist gängige Beurteilungspraxis, hier von der mit Mischgebieten verknüpften 
Schutzbedürftigkeit auszugehen.  

3) Es besteht kein rechtskräftiger Bebauungsplan. Mit Berücksichtigung der sich im Norden anschließenden 
Wohnbebauungen wird von der Schutzbedürftigkeit Allgemeiner Wohngebiete ausgegangen. 

 
 
 
 
 
 
  



 

Seite 9 von 13 Textseiten des Gutachtens Nr. 13-09-5 

         

 

                  

Sportlärmuntersuchung zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 7 der Gemeinde Talkau 

 

4 Nutzungsumfang und Schallemissionen der Sportanlagen 
 
Am 18.09.2013 hat der Unterzeichner eine Ortsbegehung vorgenommen und den Nutzungs-
umfang der Sportanlage mit der stellvertretenden Bürgermeisterin, Frau Arning, abgestimmt.  
 
Auf dem Sportplatz findet einmal pro Jahr ein Fußballturnier statt. Ansonsten wird der  
Rasenplatz mit zwei fest installierten Toren und zwei beweglichen Toren südlich des Tennis-
platzes bzw. des Baufensters für ein Gebäude mit vorhandenem Holzhaus mehr oder weni-
ger regelmäßig für trainings- und bolzplatzähnliches Fußballspielen genutzt. Auf dem Tennis-
feld wird in der Regel an Samstagen gespielt. 
 
Nach [7] weist trainings- und bolzplatzähnliches Fußballspielen eine Schallleistung von  
ca. LW = 101 dB(A) auf. Sicherheitshalber wird bei den Lärmimmissionsberechnungen aber 
von LW = 106 dB(A) ausgegangen. Dieser Wert gilt für Fußballspiele mit bis zu 100 Zuschau-
ern und wird im Simulationsmodell auf der sicheren Seite liegend dem gesamten Plangebiet 
mit einer Höhe von 1,6 m zugeordnet (rot schraffierte Fläche in der Anlage 7). 
 
Weiterhin wird das Tennisfeld (grün schraffierte Fläche in der Anlage 7) gemäß [7] mit einer 
Schallleistung von LW = 93 dB(A) und einer Emissionshöhe von 2,0 m berücksichtigt. 
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5 Berechnungsergebnisse und Bewertung 
 
Die Schallausbreitungsberechnungen mit LW = 106 dB(A) für den Sportplatz und LW = 93 
dB(A) für das Tennisfeld sind als Anlage 9 beigefügt. Danach betragen die Immissionspegel 
46 dB(A) an IO 1, 45 dB(A) an IO 2 und 43 dB(A) an IO 3. 
 
Je nach Nutzungsdauer innerhalb der Beurteilungszeiten sind bei der Bildung der Beurtei-
lungspegel noch Einwirkzeitabschläge abzuziehen. Aber auch ohne diese Abzüge (also bei 
durchgängiger Nutzungsdauer) werden an allen Immissionsorten sowohl die für Mischgebie-
te geltenden Immissionsrichtwerte tags außer- / innererhalb der Ruhezeiten1) von 60 / 55 
dB(A) als auch die Immissionsrichtwerte für Allgemeine Wohngebiete von 55 / 50 dB(A) un-
terschritten. Einzelne Geräuschspitzen liegen um nicht mehr als 30 dB(A) über den Immissi-
onsrichtwerten und damit ebenfalls innerhalb des zulässigen Rahmens. 
 
Für das einmal pro Jahr stattfindende Fußballturnier gelten die Regelungen der 18. BImSchV 
zu seltenen Ereignissen. Auch ohne nähere Berechnungen ist abstandsbedingt davon aus-
zugehen, dass die dafür geltenden Immissionsrichtwerte tags außer- / innerhalb der Ruhe-
zeiten von 70 / 65 dB(A) in Mischgebieten bzw. 65 / 60 dB(A) in Allgemeinen Wohngebieten 
eingehalten werden. 
 
Die 18. BImSchV stellt die Beurteilung von Sportlärmimmissionen ausschließlich auf schutz-
bedürftige Gebäude ab. Nach dem Flächennutzungsplan sind über die vorhandenen Wohn-
bebauungen hinaus keine Flächen für Wohnbebauungen ausgewiesen, die näher an den 
Sportplatz heranrücken könnten. Insofern bestehen über die vorhandenen Wohnbebauungen 
hinaus keine weiteren potenziellen Schutzbedürftigkeiten in der Umgebung des Bebauungs-
planes Nr. 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Tags außerhalb der Ruhezeiten: Werktage 08:00 – 20:00 Uhr, Sonn-/Feiertage 09:00 – 13:00 Uhr und 15:00 – 20:00 Uhr 
 Tags innerhalb der Ruhezeiten: Werktage 20:00 – 22:00 Uhr, Sonn-/Feiertage 13:00 – 15:00 Uhr und 20:00 – 22:00 Uhr 
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6 Zusammenfassung 
 
Die Schallausbreitungsberechnungen kommen zum Ergebnis, dass der vom Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanes Nr. 7 ausgehende Sportlärm an den nächstgelegenen Wohn-
häusern im Westen an der Bundesstraße sowie im Norden am Birkenweg die Anforderungen 
der Sportanlagenlärmschutzverordnung (18. BImSchV) einhält. Die Nutzung des Sport-
platzes einschließlich Tennisfeld löst keine Lärmimmissionskonflikte aus und erfordert keine 
Schallschutzmaßnahmen. 
 
 

       
         

       
 
Ingenieurbüro für Schallschutz      Mölln, 20.09.2013 
Dipl.-Ing. Volker Ziegler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieses Gutachten enthält 13 Textseiten und 9 Blatt Anlagen. 
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